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Frieder Dünkel, Eva Katharina Debus

Die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze in der 2020  
überarbeiteten Fassung 

Was folgt daraus für die deutschen Strafvollzugsgesetze? – Teil I

1. Zur Geschichte und dem internationalen Men-
schenrechtskontext der Europäischen Strafvoll-
zugsgrundsätze (European Prison Rules, EPR)

Die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze wurden 2006 vom 
Ministerkomitee des Europarates verabschiedet.1 Sie sind 
das Kernstück strafvollzugsrechtlicher Menschenrechtsstan-
dards des Europarats, der in zahlreichen weiteren Empfeh-
lungen Grundsätze zu Detailfragen des Strafvollzugs und von 
ambulanten Sanktionen oder Maßnahmen entwickelt hat. 
Dabei ging es häufig um bestimmte Problemgruppen oder ak-
tuelle Problemlagen wie zuletzt „gefährliche“ Gefangene, die 
Situation von Kindern inhaftierter Eltern und Fragen einer 
familienfreundlichen Vollzugsgestaltung, Ausländer im Voll-
zug, den übermäßigen Gebrauch der Untersuchungshaft oder 
die Überbelegung im Strafvollzug und Wege der Reduzierung 
von Gefangenenraten.2 Im Juli 2020 hat der Europarat ein 
„Compendium of conventions, recommendations and resolu-
tions relating to prisons and community sanctions and mea-
sures“ veröffentlicht, das die Vielfalt seiner menschenrechtli-
chen Aktivitäten auf diesem Gebiet verdeutlicht.3

Dies erfolgte aus Anlass der zum 1.7.2020 vom Minis-
terkomitee verabschiedeten revidierten Fassung der Euro-
päischen Strafvollzugsgrundsätze, die allerdings nur eine 
teilweise Überarbeitung darstellt, insbesondere mit Konkre-
tisierungen bzw. Einschränkungen zum Bereich der Abson-
derung und Einzelhaft.4 Dies bedeutet aber zugleich, dass der 
Europarat hinsichtlich der überwiegend beibehaltenen bzw. 

1 Vgl. Council of Europe 2006; hierzu die Kommentierungen von Feest 2006; 
Dünkel/Morgenstern/Zolondek 2006; van Zyl Smit 2006; Dünkel 2010; 2012; 
die Grundsätze von 2006 hatten Vorläufer im Jahr 1973 und in einer erstmals 
grundlegenden Überarbeitung von 1987. Die ersten EPR von 1973 gingen auf die 
Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen zur Behandlung von Gefangenen 
aus dem Jahr 1957 zurück; zusammenfassend Dünkel 2012, S. 141 ff.; Debus 
2020, S. 73 ff.; zu den Menschenrechtsstandards mit Blick auf den Resoziali-
sierungsgrundsatz vgl. Dünkel 2018.

2 Zu nennen sind bzgl. der Empfehlungen aus den letzten 15 Jahren die Emp-
fehlungen CM/Rec (2018) 8 concerning restorative justice in criminal matters, 
CM/Rec (2018) 5 concerning children with imprisoned parents, CM/Rec (2017) 
3 on the European Rules on community sanctions and measures, CM/Rec 
(2014) 4 on electronic monitoring, CM/Rec (2014) 3 concerning dangerous 
offenders, CM/Rec (2012) 12 concerning foreign prisoners, CM/Rec (2012) 5 on 
the European Code of Ethics for Prison Staff, CM/Rec (2010) 1 on the Council of 
Europe Probation Rules, CM/Rec (2008) 11 on the European Rules for juvenile 
offenders subject to sanctions or measures und Rec (2006) 13 on the use of 
remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of 
safeguards against abuse. Weiter zurück liegende Empfehlungen befassten 
sich mit der Organisation lebenslanger und von Langzeitstrafen (Rec (2003) 
23; der bedingten Entlassung (Rec (2003) 22), der Gefängnisüberbelegung (R 
(99) 22) sowie – in Coronazeiten von erneuter Aktualität – der Übertragung 
von bzw. dem Schutz vor Infektionskrankheiten, damals unter dem Aspekt vor 
allem von AIDS (R (93) 6).  

3 Vgl. Council of Europe 2020; zu den internationalen Menschenrechtsstandards 
mit Bezug zum Jugendkriminalrecht in deutscher Übersetzung vgl. Höynck u.a. 
2020, darin auch die EPR von 2006 in der damaligen (aber weitgehend noch 
aktuellen Fassung, s. u.) sowie die Empfehlung zu ambulanten Sanktionen 
(„community sanctions and measures“) von 2017.

4 Vgl. Council of Europe 2020a; hierzu van Zyl Smit 2020; Debus 2020, S. 75 f.; zu 
weiteren Änderungen in einzelnen Detailbereichen s. unten 4.

übernommenen Grundsätze keinen Überarbeitungsbedarf 
gesehen hat (s. dazu Abschnitt „Bekräftigung der 2006 etab-
lierten Grundsätze“).

Die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze haben keinen 
Gesetzescharakter, aus ihnen können die Gefangenen keine 
subjektiven Rechte und Pflichte ableiten.5 Vielmehr haben sie 
den Charakter einer Empfehlung (sog. soft-law),6 deren Ziel 
es sein soll, Mindeststandards hinsichtlich der Ausstattung 
und Handhabung des Strafvollzuges in den Mitgliedstaa-
ten zu etablieren, um so die innerstaatliche Gesetzgebung 
beeinflussen zu können.7 Sie berücksichtigen vor allem die 
Ergebnisse und Erkenntnisse der Inspektionen des Anti-Fol-
ter-Komitees und die daraus entwickelten CPT-Standards,8 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR) in Vollzugsangelegenheiten sowie Reso-
lutionen des Europäischen Parlaments zur Gewährleistung 
der Menschenrechte in den Vollzugseinrichtungen.9 Trotz ih-
res bloßen Empfehlungscharakters sind sie in der Praxis fak-
tisch zum Prüfungsmaßstab für nationales Recht geworden, 
indem sie in der Rechtsprechung des EGMR und in der In-
spektionspraxis des Anti-Folter-Komitees argumentativ her-
angezogen wurden.10 Die Erwähnung in einer Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts11 führte auf nationaler Ebene 
ebenfalls dazu, dass die Landesparlamente sich bei Erstellung 
ihrer Landes-Strafvollzugsgesetze intensiv mit den Europäi-
schen Strafvollzugsgrundsätzen auseinandersetzten.12 In der 
Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit der seinerzeitigen 
rechtlichen Regelung des Jugendstrafvollzugs führte das 
BVerfG dazu aus:

„Auf eine den grundrechtlichen Anforderungen nicht ge-
nügende Berücksichtigung vorhandener Erkenntnisse oder auf 
eine den grundrechtlichen Anforderungen nicht entsprechende 
Gewichtung der Belange der Inhaftierten kann es hindeuten, 
wenn völkerrechtliche Vorgaben oder internationale Standards 
mit Menschenrechtsbezug, wie sie in den im Rahmen der Verein-
ten Nationen oder von Organen des Europarates beschlossenen 
einschlägigen Richtlinien oder Empfehlungen enthalten sind …, 
nicht beachtet beziehungsweise unterschritten werden (vgl. auch 
Schweizerisches Bundesgericht, Urteil vom 12. Februar 1992, BGE 
118 Ia 64, 70)“.13 

Damit wurden die grundsätzlich „weichen“ Regelungen 
bzw. Empfehlungen erheblich aufgewertet und unmittel-
bar zum Prüfungsmaßstab nationalen Rechts, zumindest in 
Deutschland und offensichtlich des längeren schon in der 
Schweiz. Auch wenn es sich bei dieser verfassungsrechtlichen 

5 Arloth/Krä 2017, Einleitung D, Rn. 11; Debus 2020, S. 74.
6 Nestler 2012, S. 87.
7 Calliess/Müller-Dietz 2008, Einleitung, Rn. 48. 
8 Vgl. van Zyl Smit 2006; CPT-Standards 2011, S. 2.
9 Dünkel/Morgenstern/Zolondek 2006, S. 86; zur Rspr. des EGMR vgl. van Zyl 

Smit/Snacken 2009; Cliquennois/Snacken 2018.
10 AK-Feest/Lesting/Lindemann 2017, Teil I, Rn. 10.
11 BVerfGE 116, 69 ff (= NJW 2006, S. 2093 ff.).
12 AK-Feest/Lesting/Lindemann 2017, Teil I, Rn. 10.
13 Vgl. BVerfGE 116, 90 = NJW 2006, S. 2097.
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Vorgabe streng genommen um ein „obiter dictum“ handelt, 
das von der Rechtskraft des Urteils nicht erfasst wird (vgl.  
§ 31 BVerfGG), ist diese „quasi-gesetzliche“ Funktion bei den 
Gesetzesberatungen zum Jugendstrafvollzug und zum Straf-
vollzug allgemein in den deutschen Bundesländern deutlich 
erkennbar. In allen Gesetzen wurde und wird zumeist aus-
drücklich auf diese Passage des BVerfG Bezug genommen 
und versichert, dass auf die Einhaltung internationaler Min-
deststandards genau geachtet werde.

Die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze verfolgen das 
Ziel eines menschenwürdigen, rechts- und sozialstaatlichen 
Vollzugs14 und sind insgesamt „Ausdruck eines gewachsenen 
Bewusstseins für Menschenrechtsfragen im Strafvollzug“.15 

2. Bekräftigung der 2006 etablierten Grundsätze

Ebenso wichtig wie die neu gefassten und erweiterten Grund-
sätze sind die mit der Revision 2020 bestätigten Grundsätze, 
die als nicht reformbedürftig angesehen wurden. 

Zur Erinnerung: Die EPR 2006 hatten im Vergleich zu 
den Vorgängerregelungen erstmals sog. Grundprinzipien 
(Basic principles) formuliert, die wegen ihrer grundsätzlichen 
Bedeutung hier nochmals wiedergegeben werden sollen:16 
1. „Alle Menschen, denen die Freiheit entzogen ist, sind 

unter Achtung ihrer Menschenrechte zu behandeln.
2. Personen, denen die Freiheit entzogen ist, behalten alle 

Rechte, die ihnen durch die Entscheidung, mit der gegen 
sie eine Freiheitsstrafe verhängt oder Untersuchungshaft 
angeordnet wird, nicht rechtmäßig aberkannt werden.

3. Einschränkungen, die Personen auferlegt werden, denen 
die Freiheit entzogen ist, dürfen über das notwendige 
Mindestmaß nicht hinausgehen und müssen in Bezug 
auf den rechtmäßigen Zweck, zu dem sie verhängt wer-
den, verhältnismäßig sein.

4. Mittelknappheit kann keine Rechtfertigung sein für 
Vollzugsbedingungen, die gegen die Menschenrechte 
von Gefangenen verstoßen.

5. Das Leben in der Vollzugsanstalt ist den positiven As-
pekten des Lebens in der Gesellschaft so weit wie mög-
lich anzugleichen.

6. Jede Freiheitsentziehung ist so durchzuführen, dass sie 
Personen, denen die Freiheit entzogen ist, die Wieder-
eingliederung in die freie Gesellschaft erleichtert.

7. Die Zusammenarbeit mit externen sozialen Diensten 
und, soweit dies möglich ist, die Beteiligung der Zivilge-
sellschaft am Leben in der Vollzugsanstalt sind zu fördern.

8. Das Personal in den Vollzugsanstalten erbringt eine 
wichtige öffentliche Dienstleistung und ist durch Aus-
wahl, Ausbildung und Arbeitsbedingungen in die Lage 
zu versetzen, bei der Betreuung der Gefangenen hohe 
Standards einzuhalten.

9. Alle Vollzugsanstalten sollen regelmäßig kontrolliert 
und durch unabhängige Gremien überwacht werden.“17

14 Calliess/Müller-Dietz 2008, Einleitung, Rn. 48; Laubenthal 2019, Rn. 38.
15 Dünkel 2010, S. 202.
16 Vgl. dazu bereits Dünkel/Morgenstern/Zolondek 2006; Dünkel 2012, S.141 ff.
17 Die EPR von 2006 sahen in Rule 9 die regelmäßige Kontrolle (inspection) durch 

staatliche Stellen vor (s. auch Rule 92). In der revidierten Fassung von 2020 
wurde das Wort „governmental“ in Rule 9 gestrichen, sodass nunmehr allgemein 
„regular inspection and independent monitoring“ gefordert werden, d.h. die 
unabhängige Aufsicht durch externe Gremien wird stärker akzentuiert, was vor 
allem durch die sehr viel detaillierteren Regelungen in Rule 93.1-7 zum Ausdruck 
gelangt, s. dazu „Weitere Neuregelungen der EPR 2020“. Dies trägt u.a. der 
positiven Erfahrung mit Ombudsleuten und anderen nichtstaatlichen Kontrollor-
ganen in zahlreichen Ländern Rechnung, vgl. Council of Europe 2020b , S. 51 f.

Einige Regelungen sind dem deutschen Leser aus der 
Dogmatik des Strafvollzugsgesetzes von 1977 und den ent-
sprechenden nach 2006 verabschiedeten Landesgesetzen 
vertraut (z.B. der Gesetzesvorbehalt in Nr. 2, der Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz in Nr. 3 oder der Wiedereingliederungs-
grundsatz in Nr. 618), jedoch sind sie gelegentlich moderner 
gefasst. So bezieht sich der Angleichungsgrundsatz in Nr. 5 
nur auf die positiven (man könnte auch sagen „sozialstaat-
lichen“) Aspekte des Lebens in Freiheit, womit eine Anglei-
chung an unzulängliche Systeme in Freiheit, z.B. der Gesund-
heits- und Sozialfürsorge, nicht angestrebt werden soll. 

Ein kleiner, aber nicht unbedeutender Unterschied zu 
den früheren Fassungen der EPR war, dass in Nr. 1 nicht 
nur auf die Wahrung der Menschenwürde Bezug genommen, 
sondern die Achtung der Menschenrechte insgesamt hervor-
gehoben wird. Die EPR betonten 2006 in besonderem Maß 
die Bedeutung des Vollzugspersonals (das „eine wichtige öf-
fentliche Dienstleistung erbringt“) und die Zusammenarbeit 
mit externen sozialen Diensten bzw. die Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft. Es geht demgemäß nicht nur um Rechte 
und Pflichten der Gefangenen, sondern auch um die Verant-
wortung des Vollzugspersonals und der Gesellschaft für die 
Wiedereingliederung (vgl. hierzu im „Besonderen Teil“ der 
EPR, Part V.). In diesem Zusammenhang sind auch Inspekti-
onen und „Monitoring“ (Rule 9 und Teil VI.) von besonderer 
Bedeutung. 

Eine wichtige Regelung zur „Qualitätssicherung“ stellt 
Rule 4 dar, die eine mit Kostenargumenten begründete Ab-
senkung von Lebensstandards auf ein menschenrechtswid-
riges Niveau ausdrücklich untersagt. Van Zyl Smit betont in 
diesem Zusammenhang, dass eine Kriminalpolitik, die mehr 
Gefangene „produziert“, als das Gefängnissystem auf huma-
ne Weise unterzubringen vermag, zu ändern ist und sich die 
Gefangenen mit den unerträglichen Haftbedingungen der 
Überbelegung nicht abfinden müssen.19 

Bereits 2012 hat der Erstautor dieses Beitrags in dieser 
Zeitschrift ausführlich zu den Grundsätzen der EPR Stellung 
genommen, sodass hier nur stichwortartig auf die wesentli-
chen Leitgedanken der EPR eingegangen werden soll, soweit 
sie von den aktuellen Überarbeitungen nicht tangiert werden. 

Hinsichtlich der Unterbringung sind die EPR nach wie 
vor auf die grundsätzliche Einzelunterbringung während der 
Ruhezeit (Rule 18.5) und vom Standort her gesehen auf eine 
möglichst heimatnahe Unterbringung fokussiert (Rule 17.1). 
Erstaunlicherweise findet letzteres Prinzip in der deutschen 
Strafvollzugsgesetzgebung keine explizite Erwähnung. Allen-
falls indirekt kann man es in den Verlegungsregelungen (§ 8 
StVollzG 1977 und den entsprechenden Länderregelungen), 
bei den Besuchsregelungen, wenn es um Erleichterungen und 

18 Die EPR bekennen sich eindeutig zur Wiedereingliederung als alleinigem 
Vollzugsziel und sind insofern konform zur Rspr. des BVerfG, das die Aufgabe 
des Schutzes der Allgemeinheit dem Resozialisierungsgrundsatz unterordnet, 
so auch die „ganz h. M.“ in der Literatur, vgl. zusammenfassend L/N/N/V-
Neubacher 2015, B, Rn. 26-38 (28). Der dogmatische Streit, ob der „Schutz 
der Allgemeinheit“ zu einem Vollzugsziel aufgewertet werden soll (so etwa 
die Gesetzesformulierung in Niedersachsen, vgl. § 5 NJVollzG; ähnlich das 
Vollzugsziel relativierend die Gesetze in Bayern, Hessen und Hamburg) findet 
in den EPR keine Grundlage. 

19 Vgl. van Zyl Smit 2006, S. 11. In diesem Sinne hat der Europarat mit seiner 
Empfehlung R (1999) 22 „concerning Prison Overcrowding and Prison Populati-
on Inflation“ konkrete Maßnahmen zur Reduzierung der Gefängnispopulation 
vorgeschlagen und – wie auch bereits der EGMR (s, den berühmten Fall Kalash- 
nikov vs. Russia aus dem Jahr 2002, hierzu van Zyl Smit/Snacken 2009, S. 32 
f., 88 f.) – betont, dass die Überbelegung im Strafvollzug eine „inhumane und 
erniedrigende Behandlung“ und damit Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen 
kann.
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die Förderung familiärer Kontakte geht, und im Rahmen der 
Entlassungsvorbereitung, z.B. in Form der Verlegung in eine 
heimatnahe offene Abteilung oder Anstalt vorfinden.20 Die 
Einzelunterbringung während der Ruhezeit (Rule 18.5) ist in 
den EPR relativ schwach formuliert (Regelfall, es sei denn, 
die gemeinschaftliche Unterbringung wird als „sinnvoller“ 
angesehen, Rule 18.5). Die deutschen Gesetzgeber entspre-
chen diesem Regel-Ausnahme-Prinzip weitgehend. In Zeiten 
von Corona hätte man sich insoweit eine stärkere Formulie-
rung der EPR gewünscht, jedoch ist zu berücksichtigen, dass 
die Arbeiten an der Revision der Regeln schon Anfang 2020 
abgeschlossen waren und nur die Verabschiedung im Minis-
terkomitee bei Ausbruch der Pandemie ausstand, die dann 
coronabedingt erst im Juli stattfand. Die Unterbringung in 
Schlafsälen, wie in osteuropäischen Ländern teilweise immer 
noch üblich, wird weiterhin als „inherently undesirable“ be-
zeichnet.21

Das Resozialisierungskonzept der EPR basiert auf indivi-
dueller Vollzugsplanung, darauf aufbauend Maßnahmen der 
(beruflichen und schulischen) Ausbildung, ggf. der Therapie, 
speziellen („vollzugsöffnenden“) Maßnahmen der Entlas-
sungsvorbereitung und Überleitung in Freiheit (einschließ-
lich der anzustrebenden bedingten Entlassung)22 in Verbin-
dung mit möglichst frühzeitigen Kontakten zu den externen 
Sozialen Diensten der Justiz, der Freien Straffälligenhilfe 
und weiteren Leistungserbringern auf kommunaler Ebene, 
wie sie inzwischen unter dem Stichwort des Übergangsma-
nagements geläufig sind.23 Dieses Konzept wurde in der 2008 
verabschiedeten Empfehlung für junge Rechtsbrecher (Eu-
ropean Rules for Juvenile Offenders subject to Sanctions or 
Measures, ERJOSSM) noch detaillierter und konsequenter 
ausformuliert.24

Die Aufrechterhaltung sozialer Bindungen durch Besuchs-
kontakte und Lockerungen gehört zu den wesentlichen 
Faktoren des Wiedereingliederungsprozesses, aus der sog. 
Desistance-Forschung wissen wir, das positive familiäre Bin-
dungen oder Partnerschaften den Ausstieg aus der Krimina-
lität erleichtern bzw. begünstigen können.25 Die EPR haben 
Besuche „so oft wie möglich“ (Rule 24.1) und in möglichst 
„normaler“ Atmosphäre (Rule 24.4) vorgesehen. In der aktu-
ellen Empfehlung CM/Rec (2018) 5 zu Kindern inhaftierter 
Eltern werden diese Grundsätze i.  S. einer familienfreund-
lichen Gestaltung des Strafvollzugs weiter ausdifferenziert. 
Demgemäß wurden vielfältige Besuchsformen wie u.a. Lang-
zeitbesuche von Familienmitgliedern in den letzten Jahren 

20 Vgl. hierzu auch Nestler 2012, S. 90. Während die frühere Rspr. hinsichtlich 
der Verlegung in eine heimatnähere Anstalt aus Resozialisierungsgründen 
sehr restriktiv war, hat das BVerfG die Restriktion, dass dieses „unerlässlich“ 
sein müsse, als verfassungswidrig abgelehnt, vgl. BVerfG, NStZ-RR 2006, S. 
325 f. Damit wird aber dem Prinzip der heimatnahen Unterbringung allenfalls 
ansatzweise und nur als Option neben anderen Kriterien entsprochen.

21 Vgl. schon Council of Europe 2006, S. 47.
22 Vgl. hierzu die Empfehlung Rec (2003) 22 „on conditional release (parole)“; 

zu den Strukturen des wiedereingliederungsorientierten Übergangsmanage-
ments vgl. Matt 2010; Pruin 2018; 2021 m. jew. w. N.

23 Vgl. die Rules 107.1, 107.4, 107.5. In diesem Kontext ist die konsequente 
Umsetzung dieses Konzepts in dem Diskussionsentwurf eines Landesresozi-
alisierungsgesetzes zu erwähnen, vgl. Cornel u.a. 2015; Dünkel u.a. 2018; zu 
einem europäischen Vergleich von gesetzlichen Regelungen und der Praxis des 
Übergangsmanagements vgl. Dünkel u.a. 2019; Pruin 2018; 2021.

24 Vgl. Rec (2008) 11; hierzu mit Blick auf die deutsche Jugendstrafvollzugsge-
setzgebung Dünkel 2011.

25 Vgl. zusammenfassend Pruin 2021; die Gewährung von Lockerungen und 
vollzugsöffnenden Maßnahmen allgemein kann man zu Recht als menschen-
rechtsbezogen notwendiges Gestaltungselement des Strafvollzugs ansehen, 
vgl. Koranyi 2012.

in Deutschland stark ausgebaut und die im StVollzG 1977 
vorgesehene Mindestdauer von einer Stunde pro Monat ge-
setzlich und in der Praxis erheblich ausgeweitet.26 

3. Neu gefasste Regelungen in den EPR 2020 –  
Besondere Sicherheitsmaßnahmen und Einzelhaft 
(Isolation)

Die Neufassung der Europäischen Strafvollzugsgrundsät-
ze von 2020 beinhaltet vor allem detailliertere Vorschriften 
zu Sicherheitsmaßnahmen und dabei insbesondere die Re-
gelung zur Isolation von Gefangenen, die schon in der Fas-
sung von 2006 im Hinblick auf die Unterbringung in Hoch-
sicherheitsanstalten oder -abteilungen „auf Extremfälle“ 
beschränkt werden sollten.27 

Anlass für die Überarbeitung der EPR 2020 waren u.a. 
die in den sog. Nelson-Mandela-Rules der Vereinten Nationen 
von 2015 im Vergleich zu den EPR 2006 ausformulierten stär-
keren Restriktionen28 und die vom Komitee zur Verhütung 
von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung (CPT) aufgestellten Mindeststandards bzgl. der Isolie-
rung (Einzelhaft) von Gefangenen. 

Regel 37 und 38 der Mandela-Rules enthalten Regelungen 
in Bezug auf jede Art der unfreiwilligen Isolierung, wie Abson-
derungen oder Einzelhaft. Gem. Regel 37 sollen Absonderun-
gen jeglicher Art grundsätzlich auf einer gesetzlichen Grundla-
ge basieren. Regel 38 Nr. 2 empfiehlt, die Auswirkungen einer 
Absonderung durch kompensatorische Maßnahmen, wenn 
möglich abzuschwächen. Gleichzeitig wird in Regel 42 festge-
halten, dass die Vorschriften zu den allgemeinen Lebensbe-
dingungen, so auch derer zu Bewegung und Sport (Regel 23), 
für ausnahmslos alle Gefangenengruppierungen gelten sollen. 
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Bewegung im Freien und 
sportliche Betätigung auch für besonders sicher untergebrach-
te Gefangene empfohlen wird. Regel 43 verbietet unter allen 
Umständen, dass Einschränkungen oder Disziplinarstrafen 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
gleichkommen. Neben der Unterbringung in Dunkelzellen, 
körperlicher Bestrafung oder kollektiven Strafen sind auch 
die zeitlich unbestimmte (Regel 43a) oder Langzeit-Einzelhaft 
(„prolonged solitary confinement“, Regel 43b) verboten. Regel 44 
definiert die Einzelhaft als „die Absonderung eines Gefange-
nen für mindestens 22 Stunden pro Tag“, die Langzeit-Einzel-
haft als „eine mehr als 15 aufeinanderfolgende Tage währende 
Einzelhaft“. Regel 45.1 der Mandela-Rules lässt Einzelhaft (so-
litary confinement) nur ausnahmsweise als „letztes Mittel“ und 
für die kürzest mögliche Dauer mit der Maßgabe zu, dass die 
betroffenen Gefangenen einen Anspruch auf eine rechtliche 
Überprüfung haben müssen. Eine zeitlich unbestimmte Einzel-
haft ist untersagt. Regel 45.2 verbietet die unausgesetzte Ein-
zelhaft bei geistig oder körperlich Behinderten und schränkt 
sie bei weiblichen und jungen Gefangenen mit Hinweis auf die 
entsprechenden Mindeststandards der sog. Bangkok- (Resolu-
tion 65/229 von 2010) bzw. Havana-Rules (Resolution 45/113 
von 1990) weiter ein.

26 Vgl. Thiele 2016; Dünkel 2021; am weitesten gehen die Besuchsregelungen 
in Berlin, Brandenburg und Niedersachsen mit einer monatlichen Mindestbe-
suchsdauer von 4 Stunden und zusätzlichen Besuchen von Kindern. 

27 Dünkel/Morgenstern/Zolondek 2006, S. 88.
28 Vgl. United Nations Office on Drugs and Crime 2015; der nachfolgende Ab-

schnitt basiert auf der zusammenfassenden Darstellung von Debus 2020, S. 
65 f. m. w. N.
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Die CPT-Standards stellen fest, dass es eine kleine Grup-
pierung an Gefangenen in jedem Land geben dürfte, die ein 
hohes Sicherheitsrisiko darstellten und besonders unterge-
bracht werden müssten.29 Das CPT schlägt vor, als Ausgleich 
zu den strengen Haftbedingungen ein intern „relativ gelo-
ckertes Regime“ anzuwenden und vielfältige Aktivitäten so-
wie Kontakte zu Mitgefangenen zu gestatten, da dies dazu 
beitragen würde, den negativen Aspekten der Haft entgegen 
zu wirken.30 Jenseits von sportlichen und anderen Freizeitak-
tivitäten, sei es insbesondere wichtig, den Gefangenen Arbeit 
anzubieten.31 Die hoch gesicherte Unterbringung soll nur so 
lange wie zwingend notwendig aufrecht erhalten und regel-
mäßig auf ihre Notwendigkeit hin von geschultem Personal 
überprüft und den Gefangenen detailliert erklärt werden.32 

Im 21. Jahresbericht des CPT wurden diese Grundsätze 
nochmals weiter präzisiert. Einzelhaft kann „extrem schä-
digende Auswirkung auf die geistige, körperliche und soziale 
Gesundheit der Betroffenen haben“.33 Dementsprechend ist 
sie auf „ein absolutes Minimum“ zu begrenzen. Die zu be-
achtenden Prinzipien der Verhältnismäßigkeit (im Hinblick 
auf Anlass und Dauer), der Rechtmäßigkeit (Gesetzesvor-
behalt bzw. anderweitige konkrete Rechtsgrundlage), der 
Nachvollziehbarkeit (Begründungspflicht und aktenmäßige 
Dokumentation), der Notwendigkeit (Begründung jeglicher 
zusätzlicher Einschränkungen von Grundrechten als Neben-
wirkung der Einzelhaft, z.B. kein automatischer Entzug von 
Besuchen u.a. Kontakten mit der Außenwelt) und der Nicht-
diskriminierung verdeutlichen dieses Bemühen des CPT, jeg-
liche Form der Einzelhaft bzw. Isolierung von Gefangenen 
zu minimieren.34 Einzelhaft kann zulässig sein als Diszipli-
narstrafe, nach Auffassung des CPT für maximal 14 Tage, bei 
Jugendlichen in jedem Fall kürzer,35 ferner als Präventiv- 
maßnahme bei gefährlichen Gefangenen (z.B. zum Schutz 
von anderen Gefangenen und Bediensteten). Die materiellen 
Haftbedingungen (Zellengröße, ausreichendes Tageslicht, 
Belüftung und Ausstattung) sollten die gleichen Mindest-
standards erfüllen wie normale Hafträume.36

Vor diesem Hintergrund wird die weitergehende Ausdif-
ferenzierung und Präzisierung der Vorschriften zu besonde-
ren Sicherheitsmaßnahmen und der Einzelhaft (Isolierung 
von Gefangenen) bei der Aktualisierung der EPR im Jahr 2020 
verständlich. 

Die Nummern 51.1-53.9 der EPR 2020 erfassen Vorschrif-
ten zu den besonderen Sicherungsmaßnahmen, aber auch 
zur Sicherheit allgemein.37 

Die Nummern 51.1-51.5 widmen sich den Sicherungs-
maßnahmen (security) und schreiben unter anderem vor, 
dass diese „auf das zur Erreichung der sicheren Unterbrin-
gung (der Gefangenen) notwendige Mindestmaß zu be-
schränken sind“ (Nr. 51.1). Einrichtungen der baulichen oder 

29 Council of Europe 2001, S. 5; vgl. hierzu die ausführlichere Zusammenfassung 
bei Debus 2020, S. 66 ff.

30 Council of Europe 2001, S. 6.
31 Council of Europe 2001, S. 6.
32 Council of Europe 2001, S. 6.
33 Vgl. Council of Europe 2011, S. 1 unter Hinweis auf Shalev 2008. Gefangene 

in Einzelhaft sind darüber hinaus besonders verletzlich und u.U. gefährdet, 
Misshandlungen des Vollzugspersonals ausgesetzt zu werden, „weit weg von 
der Aufmerksamkeit anderer Inhaftierter oder Justizvollzugsbeamter.“ 

34 Vgl. Council of Europe 2011, S. 2 f.
35 Vgl. Council of Europe 2011, S. 4.
36 Vgl. Council of Europe 2011, S. 6 f.; Debus 2020, S. 68.
37 Dieser Abschnitt basiert auf der zusammenfassenden Darstellung bei Debus 

2020, S. 73 ff., 75 ff.

technischen Sicherheit sind durch den Einsatz von geschul-
ten Bediensteten zu ergänzen38 (Regel 51.2), ferner müssen 
die Gefangenen nach Aufnahme auf ihre Fluchtgefahr un-
tersucht werden (Regel 51.3). Anschließend werden die Ge-
fangenen, ihrer Risikoeinstufung entsprechend, angemessen 
untergebracht, wobei das Sicherheitsmaß ständig zu über-
prüfen ist (Regel 51.4-5). 

Die Regeln 52.1 bis 52.5 sind unter der Kategorie Sicher-
heit (safety) zusammengefasst. Gem. Regel 52.1 müssen die 
Gefangenen nach der Aufnahme auf die Gefahr für sich oder 
Dritte untersucht werden. Schließlich sollen Maßnahmen ge-
troffen werden, die ein sicheres Agieren mit Dritten ermög-
lichen (Regel 52.2), gleichzeitig aber auch den Gefangenen 
eine Teilnahme am Anstaltsalltag ermöglichen (Regel 52.3). 
Die EPR 2006 hatten Maßnahmen der security ebenso wie der 
safety generell restriktiv gestalten wollen, dabei nicht präzi-
siert, unter welchen Bedingungen diese Maßnahmen und die 
Isolierung von Gefangenen Anwendung finden können.

Die 2020 neu formulierten Regeln 53.1-53.9. umfassen 
besondere (Hoch-)Sicherheitsmaßnahmen und die ergän-
zenden Regelungen des 53A betreffen Fragen der Absonde-
rung bzw. Einzelhaft. Sie dürfen nur ausnahmsweise, nur auf 
Grundlage innerstaatlichen Rechts und nur mit zeitlicher Be-
schränkung und Erlaubnis des Fachministeriums angeordnet 
werden. Ebenfalls ergänzt und weiter differenziert wurde die 
Einzelhaft im Rahmen disziplinarischer Bestrafung (vgl. die 
Regeln 60.6a-f).

Nach Regel 53.1 i. d. F. vom 1.7.2020 sind (Hoch)Sicher-
heitsmaßnahmen nur zulässig, wenn Gefangene eine beson-
dere Gefährdung für die Sicherheit darstellen. Sie dürfen nur 
in Ausnahmefällen angeordnet werden und nur solange als 
die Sicherheit durch weniger eingriffsintensive Maßnahmen 
nicht gewährleistet werden kann (Regel 53.2). Diese Maßnah-
men können auch die Absonderung (separation) betreffen (Re-
gel 53.3 mit Verweis auf Regel 53A). Die Arten von Sicherheits-
maßnahmen, ihre Dauer und die zulässigen Anlassgründe sind 
durch die nationale Gesetzgebung festzulegen (Regel 53.4). Die 
anordnende Vollzugsbehörde muss die Dauer der Maßnahme 
schriftlich festlegen und dem Gefangenen eine Kopie der Ent-
scheidung samt Rechtsmittelbelehrung aushändigen (Regel 
53.5). Dies gilt auch für Entscheidungen, mit denen die Dauer 
der entsprechenden Maßnahmen verlängert wird (Regel 53.6). 
Sicherungsmaßnahmen dürfen nur im individuellen Einzelfall 
(nicht gruppenbezogen) auf der Basis einer aktuellen Risiko-
einschätzung und verhältnismäßig bezogen auf das Risiko an-
geordnet werden (Regeln 53.7 und 53.8).

Zur Absonderung enthält Regel 53A einige Spezifizierun-
gen. Eine bedeutsame Erweiterung gegenüber 2006 ist, dass 
nunmehr alle Formen der Absonderung erfasst werden. Ge-
fangene, die von anderen Gefangenen abgesondert werden, 
haben einen Anspruch auf mindestens zwei Stunden Kontakt-
zeit pro Tag mit anderen Gefangenen, mit Bediensteten oder 
Besuchern (Regel 53A.a.: „meaningful human contact“). Vor 
der Anordnung ist der Gesundheitszustand der Gefangenen 
mit Blick auf die besonderen Belastungen bzw. Gefährdun-
gen der Betroffenen zu überprüfen (Regel 53A.b.), die Dauer 
ist kürzest möglich zu begrenzen, zusätzliche Einschränkun-
gen (über die Maßnahme i. e. S. hinaus) sind zu vermeiden 
und der Haftraum muss den Standards der Unterbringung 

38 Der Einsatz von Bediensteten wird unter dem Stichwort der „dynamischen 
Sicherheit“ gesehen, die Sicherheit durch Vertrauen und intensive Beziehungs-
arbeit herstellt (Nr. 51.2: „… shall be complemented by the dynamic security 
provided by an alert staff who know the prisoners under their control“).
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in normalen Hafträumen entsprechen (Regeln 53A.c.-e.). Mit 
zunehmender Dauer der Absonderung müssen kompensato-
rische Maßnahmen zur Minderung negativer Effekte der Ein-
zelhaft ergriffen werden, wie z.B. zusätzliche Kontaktzeiten 
und andere Aktivitäten (Regel 53A.f.). Der Hofgang im Freien 
ebenso wie die Zurverfügungstellung von Lesematerial sind 
unabdingbar (Regel 53A.g.), auch das Recht, Beschwerden und 
Rechtsmittel einzulegen (Regel 53A.j.). 

Die Einzelhaft als Disziplinarmaßnahme ist nunmehr 
in Regel 60.6.a.-f. detaillierter geregelt. Bedauerlicherweise 
gilt für diese Form der Isolierung von Gefangenen das Gebot 
von mindestens zwei Stunden „bedeutsamen menschlichen 
Kontakts“ (s.o.) nicht. Es bleibt insoweit bei der einen Stunde 
Aufenthalt im Freien, die nicht notwendig soziale Kontakte 
beinhalten muss. Ebenfalls zu kritisieren ist, dass die Europäi-
schen Strafvollzugsgrundsätze es erneut versäumt haben, eine 
absolute Höchstgrenze für die disziplinarische Einzelhaft fest-
zulegen.39 Das CPT hatte – wie erwähnt – ein Maximum von 
14 Tagen für geboten gehalten, die Mandela-Rules gehen von 
maximal 15 Tagen aus (vgl. Regel 44 der Mandela-Rules, s.o.). 

4. Weitere Neuregelungen der EPR 2020

Abgesehen von dem Hauptanliegen der Revision der EPR 
bzgl. Absonderung und Einzelhaft gibt es 7 weitere Bereiche 
mit substantiellen Änderungen:

 ¡ Aktenführung und -verwaltung (Rule 15A).
 ¡ Besonderheiten des Frauenvollzugs (Rule 34)
 ¡ Ausländer (Rule 37)
 ¡ Arten von Zwangsmaßnahmen („instruments of res-

traint“) (Rule 68)
 ¡ Beschwerden und Rechtsmittel (Rule 70)
 ¡ Personalausstattung von Gefängnissen (Rule 83)
 ¡ Aufsicht und Kontrolle („inspections and monitoring“) 

(Rules 92, 93).

4.1 Aktenführung und -verwaltung 
Zur Aktenführung und -verwaltung sind einige ergänzende Re-
gelungen zu den Rules 14.-16. eingefügt worden. So sollen bei 
der Aufnahme jenseits der in Rule 15.1a.-f. genannten Daten 
der Gefangenen (Identität, Grund und Zeitpunkt der Aufnah-
me, persönliche Habe, erkennbare Verletzungen oder Gesund-
heitsprobleme) auch die Namen von Kontaktpersonen, die 
bei Notfallsituationen (Tod, Verletzungen, Krankheiten) zu 
benachrichtigen wären, erfasst werden, ebenso sind die Zahl 
der Kinder und die Namen ihrer (gesetzlichen) Betreuer ak-
tenmäßig festzuhalten. 

Neu hinzugefügt wurde Rule 16A, die sich mit der Aktu-
alisierung der in den Akten bei der Aufnahme (Rule 15) oder 
alsbald nach der Aufnahme (Rule 16) erhobenen Daten be-
fasst (Rule 16A.1). Rule 16A.2 sieht zusätzlich vor, dass alle 
Gefangenenakten Informationen zu dem zugrundeliegenden 
Justizverfahren, individuelle Vollzugspläne mit Details zur ge-
planten Entlassungsvorbereitung und Entlassung, das Verhal-
ten im Vollzug („behaviour and conduct“) einschließlich einer 
Risikoeinschätzung bzgl. Selbst- und Fremdgefährdungen, die 
Absonderung und Anordnung von Einzelhaft sowie diszip-
linarischen Sanktionen, angewendete Zwangsmaßnahmen, 
Durchsuchungen, insbesondere körperliche Durchsuchungen, 
jegliche Verlegungen und eine Liste der persönlichen Habe 
enthalten. Diese Informationen sollen grundsätzlich ver-

39 Zur Kritik vgl. van Zyl Smit 2020, S. 3 f.

traulich behandelt werden und nur den gesetzlich Befugten 
zugänglich sein (Rule 16A.3). Grundsätzlich sollen Gefangene 
auch Zugang zu ihren Gesundheitsdaten haben und eine Kopie 
der entsprechenden Akten erhalten, es sei denn sicherheitsbe-
zogene Vorschriften stehen dem 
entgegen (Rule 16A.4.).

Diese sehr viel detailliertere 
verbindliche Aktenführung re-
flektiert die Regelungen Nr. 7, 8 
und 10 der Nelson-Mandela-Ru-
les, die auf die herausragende Be-
deutung der Daten für evidenz-
basierte Entscheidungen (der 
Vollzugsadministration und ggf. 
bei der bedingten Entlassung 
oder bei Rechtsschutzverfahren 
der Gerichte) hinweisen.40 Fer-
ner hätte der Kommentar auf 
die insoweit vorbildlichen ER-
JOSSM des Europarats aus dem 
Jahr 2008 hinweisen können, 
die ausführliche Kriterienkatalo-
ge für die individuelle Vollzugs-
planung im Jugendstrafvollzug 
vorgegeben haben,41 die letztlich 
Vorbild für die Jugendstrafvoll-
zugsgesetzgebung in Deutsch-
land waren und ferner vor allem 
in den nach 2012 verabschiede-
ten Erwachsenenvollzugsgeset-
zen erkennbar werden.

4.2 Vollzug an weiblichen 
Gefangenen
Hinsichtlich des Freiheitsentzugs 
an Frauen wurde eine Grund-
satznorm in Rule 34.1 hinzuge-
fügt, die nicht nur – wie in den 
EPR 2006 betont – mögliche 
Diskriminierungen von Frauen vermeiden will (vgl. Rule 13), 
sondern die Entwicklung spezifischer „gender-sensitive poli-
cies“ und positive Aktivitäten verlangt, um den besonderen 
Bedürfnissen weiblicher Gefangener bei der Anwendung der 
EPR zu entsprechen. Damit tragen die EPR den 2010 von den 
Vereinten Nationen verabschiedeten sog. Bangkok-Rules42 
Rechnung, die differenziert den Vollzug an weiblichen Gefan-
genen geregelt haben und auf die im Kommentar zu den EPR 
explizit verwiesen wird.43 

In den Regelungen 34.2-34.4 werden die bisherigen Nr. 
34.1-34.3 in teilweise erweiterter Form übernommen. So wird 

40 Vgl. Council of Europe 2020b, S. 7; „The Nelson Mandela Rules also point out 
that good records can be used, amongst others, to generate reliable data 
about imprisonment trends and the characteristics of the prison population in 
order to create a basis for evidence based decision making (Rule 10).“

41 Vgl. Dünkel 2011, S. 149 f.
42 United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non custo-

dial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), vom 21.12.2010, A/
Res/65/229, vgl. United Nations Office on Drugs and Crime 2011. 

43 Vgl. Council of Europe 2020b, S. 21; der Kommentar verweist im Übrigen auf 
vom CPT angemahnte weitere Aspekte einer geschlechterdifferenzierten 
Vollzugsgestaltung, vgl. CPT Factsheet: ‘Women in prison’ [CPT/Inf(2018) 5]; 
unter dem Stichwort des „gender-sensitive prison management, staffing and 
training“ wird beispielsweise die Notwendigkeit einer gemischt-geschlechtli-
chen personellen Ausstattung und eines Spannungen reduzierenden, betont 
gewaltächtenden Umgangs mit den Insassen angemahnt (S. 6 f.).
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angesichts der häufig anzutreffenden Vorgeschichte von Ge-
waltopfererfahrungen und/oder sexuellen Missbrauchs, den 
weibliche Gefangene erlitten haben, in Rule 34.3 nunmehr 
die Zurverfügungstellung spezialisierter Hilfeleistungen ein-
schließlich therapeutischer Angebote und ferner effektiver 
Rechtschutz besonders hervorgehoben. In Nr. 34.4 wird für 
Schwangere eine anzustrebende Geburt des Kindes außerhalb 
der Anstalt stärker betont und – falls dies nicht realisierbar 
erscheint – die Notwendigkeit der Einrichtung spezieller kind-
gerechter Unterbringung. 

4.3 Ausländer im Vollzug
Hinsichtlich des Vollzugs an ausländischen Gefangenen berück-
sichtigen die EPR eine weitere im Zeitraum nach 2006 verab-
schiedete spezielle Empfehlung, die „CM/Rec (2012) 12 con-
cerning foreign prisoners“. In Rule 37 wird ebenso wie für den 
Frauenvollzug (s. o.) nicht nur eine Vermeidung von Diskrimi-
nierungen gefordert, sondern es sollen positive Maßnahmen 
ergriffen werden, um den besonderen Bedürfnissen auslän-
discher Gefangener gerecht zu werden.44 Ebenfalls neu hin-
zugefügt wurde Rule 37.2, die fordert, die Aufrechterhaltung 
und Entwicklung von Kontakten mit Personen außerhalb der 
Anstalt, insbesondere der Familie und Freunden, ferner der 
Bewährungshilfe und anderen kommunalen Dienstleistern zu 
fördern.45 Die vielfältigen Informationspflichten gegenüber 
ausländischen Gefangenen müssen in einer für sie verständli-
chen Sprache gegeben werden (Nr. 37.7) und schließlich wird in 
der neu eingefügten Rule 37.8 betont, dass verurteilte auslän-
dische Strafgefangene in gleichem Maß wie andere Gefangene 
die Möglichkeit einer bedingten vorzeitigen Entlassung haben 
sollen.46 Dies wird man dahingehend interpretieren müssen, 
dass damit eingeschlossen auch die einer bedingten Entlas-
sung vorausgehenden Entlassungsvorbereitungsmaßnahmen 
(z.B. Vollzugslockerungen) vorzuhalten sind. 

4.4 Arten und Anwendung von Zwangsmaßnahmen
Der Gebrauch von Zwangsmaßnahmen wurde in Rule 68 wei-
ter präzisiert und zugleich eingeschränkt. Es dürfen nur die 
gesetzlich vorgesehenen Zwangsmittel unter strikter Be-
rücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips eingesetzt 
werden, und zwar sowohl hinsichtlich der Anwendungsvor-
aussetzungen, der Dauer und Intensität des Eingriffs (Rege-
lungen Nr. 68.1-3). Handfesseln, Eisen und andere erniedri-
gende Zwangsmittel sind verboten (Nr. 68.6, zuvor Nr. 68.1, 
wobei jetzt das Verbot auf andere erniedrigende Zwangsmit-
tel erweitert wird). 

Zwangsmittel dürfen niemals gegenüber Frauen wäh-
rend der Arbeit und während oder unmittelbar nach der Ge-
burt eines Kindes angewendet werden (Rule 68.7 unter Ver-
weis auf Nr. 48.2 der Nelson Mandela Rules und Rule 24 der 
Bangkok Rules). Und schließlich wird in Rule 68.8 gefordert, 
dass alle Zwangsmaßnahmen in einem Register eingetragen 
werden, womit eine gerichtliche Überprüfung ermöglicht 
bzw. erleichtert wird (s. auch Rule 16A.2.f).

44 Die neu eingefügte Rule 37.1 lautet: „Positive measures shall be taken to meet 
the distinctive needs of prisoners who are foreign nationals.”

45 Unter Hinweis auf die Rspr. des EGMR (vgl. Labaca Larrea and Others v. France, 
Nr. 56710/13, Entscheidung vom 07.02.2017 zu Art. 8 EMRK) und Forderungen 
des CPT wird hinsichtlich des Kontakts zu Angehörigen auf die Notwendig-
keit der Zurverfügungstellung von kostengünstigen Telefonmöglichkeiten 
einschließlich Videokommunikation, ggf. durch internetbasierte (kostenlose) 
Angebote verwiesen, vgl. Council of Europe 2020b, S. 24.

46 Auch insoweit wird auf die 2012 verabschiedete CM/Rec (2012) 12, Rules 36.1 
und 36.2 verwiesen.

4.5 Beschwerden und Rechtsschutz
Die Regelungen über den Rechtsschutz im Strafvollzug wurden 
erheblich erweitert und konkretisiert. Aus den Regeln 70.1-
7 wurden nicht weniger als 13 Unterregelungen (70.1-13). In 
Rule 70.1 wird nicht wie bisher auf eine unbestimmte Be-
schwerdeinstanz („any other competent authority“), sondern 
explizit auf einen Rechtsmittelweg zu einer unabhängigen, 
ggf. justizförmigen Rechtsmittelinstanz verwiesen, die zu ei-
ner Aufhebung der angefochtenen Entscheidung befugt sein 
muss („to a judicial or other independent authority with revie-
wing and remedial power“). Die Wortwahl im Hinblick auf eine 
unabhängige Rechtsmittelinstanz verdeutlicht den beabsich-
tigten verstärkten Rechtsschutz. Dieser wird in den Folgenor-
men weiter differenziert. Stand in den Regelungen der EPR 
2006 die informelle Konfliktregelung als vorrangige Form der 
Streitbeilegung (Rule 70.2), so wird diese nunmehr im Falle 
schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen ausgeschlos-
sen (Rule 70.3). Neu ist auch die Regelung in Rule 70.4, dass 
Gefangene über Beschwerderechte und das Verfahren aufge-
klärt werden müssen. Verfahren im Zusammenhang mit dem 
Tod oder Misshandlungen an oder von Gefangenen müssen 
unverzüglich strafrechtliche Ermittlungsverfahren nach sich 
ziehen (Rule 70.5).47 In Rule 70.6 wird nunmehr die beschleu-
nigte Behandlung und effektive Mitwirkung des Gefange-
nen besonders hervorgehoben, auch die ggf. vertrauliche 
Behandlung von Gefangenenbeschwerden soll gewährleistet 
werden (Rule 70.8). In Rule 70.10 wird die Inanspruchnahme 
von Rechtsberatung bzw. Rechtsbeiständen gestärkt, ferner 
müssen auch schriftliche Beschwerden von Angehörigen der 
Gefangenen oder von Organisationen, die sich um Gefan-
gene kümmern („organisation concerned with the welfare of 
prisoners“), berücksichtigt werden. Nicht zuletzt ist die neu 
eingefügte Regelung, dass die Gefängnisverwaltung in einem 
Register alle Anträge und Beschwerden von Gefangenen do-
kumentieren muss, von erheblicher praktischer Bedeutung. 
Auf diese Weise wird die Arbeit von Inspektions- und Auf-
sichtsgremien erleichtert, wenn nicht gar erst ermöglicht.

Alles in allem wird deutlich, dass das Ministerkomitee 
des Europarats die Rechte und den Rechtsschutz von Ge-
fangenen in etlichen Ländern als defizitär betrachten. Die 
umfangreiche Dokumentation von kritischen Fällen nicht 
ausreichenden Rechtsschutzes im Kommentar zu den EPR 
2020 anhand von Entscheidungen des EGMR und CPT-Stan-
dards aufgrund der Besuche in einigen Ländern belegt dies 
eindrucksvoll.48

4.6 Vollzugspersonal
Eine wichtige Neuerung wurde im Abschnitt über „Prison 
management“ in Rule 83 eingefügt. Nach Rule 83.a. ist aus-
reichendes Personal zu jeder Zeit vorzuhalten, um die sichere 
und geschützte Unterbringung von Gefangenen zu gewähr-
leisten. Dies wird in Rule 83.b. dahingehend konkretisiert, 
dass auch in Ausnahmesituationen ausreichend Personal vor-
handen sein muss, um möglichst schnell den Normalbetrieb 
wiederherstellen zu können.49 

47 Diese neue Regel basiert auf verschiedenen Entscheidungen des EGMR und 
CPT-Standards, vgl. Council of Europe 2020b, S. 44 m. w. N.

48 Vgl. Council of Europe 2020b, S. 43-46.
49 Als Beispiel nennt der Kommentar die Situation eines Streiks von Vollzugs-

bediensteten, Naturkatastrophen oder zivile Unruhen außerhalb der Anstalt, 
die nicht dazu führen dürfen, dass Gefangene wegen Personalmangels über 
längere Perioden in ihren Zellen eingeschlossen werden, vgl. Council of Europe 
2020b, S. 49.
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4.7 Aufsicht und Kontrolle („inspections“ und „monitoring“)
Rule 92 geht vom Grundsatz aus, dass Gefängnisse regel-
mäßig von staatlichen Gremien inspiziert werden sollen, 
um einen ordnungsgemäßen und nationalen wie internati-
onalen Vorgaben entsprechenden Vollzug zu gewährleisten. 
Insoweit blieben die EPR 2006 unverändert. Stark erweitert 
wurden dagegen die Regelungen zu einer unabhängigen Kon-
trolle des Vollzugs in Rule 93. Dabei gehen die EPR davon aus, 
dass es eine Vielfalt von unabhängigen Gremien geben kann, 
von Ombudsleuten bis hin zu mit entsprechenden Funktio-
nen ausgestatteten Strafrichtern oder nationalen Aufsichts-
komitees o.ä.50 Sehr differenziert wird nunmehr aufgeführt, 
dass die unabhängigen Gremien uneingeschränkten Zugang 
zu allen Gefängnissen, Gefangenenpersonalakten und Re-
gistern über Gefangenenbeschwerden sowie sonstigen Da-
tenquellen bzgl. der Haftbedingungen haben müssen. Auch 
unangemeldete Besuche auf Eigeninitiative und die Mög-
lichkeit vertrauliche Gespräche mit Gefangenen zu führen 
sind zu gewährleisten (Rule 93.2.a.-c.). Eine Sanktionierung 
von Gefangenen, die Informationen gegeben haben, ist aus-
geschlossen (Rule 93.3). Im Übrigen werden die unabhängi-
gen Kontrollorgane praktisch dem CPT gleichgestellt, mit 
dem sie zusammenarbeiten sollen (Rule 93.4). Ferner haben 
sie wie das CPT das Recht, Empfehlungen an die nationale 
Vollzugsverwaltung zu machen, die in angemessenem Zeit-
raum über die getroffenen Aktionen berichten muss (Rule 
93.5 und 93.6). Die Berichte der Kontrollgremien müssen 
veröffentlicht werden (Rule 93.7). Damit werden die nationa-
len Kontrollmechanismen und das System des „monitoring“ 
insgesamt erheblich aufgewertet. Leitidee der Überarbeitung 
der EPR 2020 insoweit war, dass die Vereinten Nationen mit 
dem Optional Protocol to the Convention Against Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Pu-
nishment (OPCAT-Mechanismus) eine entsprechende Form 
nationaler Kontrollgremien gefordert hat, deren Arbeit mit 
dem CPT auf eine Ebene gestellt werden soll.51 
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Frieder Dünkel, Eva Katharina Debus

Die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze in der 2020 überarbeiteten 
Fassung

Was folgt daraus für die deutschen Strafvollzugsgesetze? – Teil II *

Kompatibilität der deutschen Strafvollzugsge-
setzgebung mit europäischen Menschenrechts-
standards 

Die Neuregelungen der EPR und im Kontext dazu die Stan-
dards des CPT bzw. die Rspr. des EGMR stellen in einigen 
Bereichen eine Herausforderung für die deutsche Strafvoll-
zugsgesetzgebung und Praxis dar.

In einer aktuellen Studie bzgl. der Rechtslage und Praxis 
in sieben Bundesländern von Debus1 ergaben sich weitgehen-
de Übereinstimmungen, aber auch einige Besonderheiten in 
einzelnen Bundesländern.

Besondere Sicherheitsmaßnahmen und Einzel-
haft (Isolation)

Betrachtet man zunächst die Regelungen zur Absonderung 
bzw. Einzelhaft als besondere Sicherungs- oder Disziplinar-
maßnahme, so wird deutlich, dass Defizite vor allem im Hin-
blick auf die maximale Dauer entsprechender Isolationsmaß-
nahmen bestehen. 

Die Maßnahme der Absonderung dient der Isolierung 
des Gefangenen von seinen Mithäftlingen.2 Keine Absonde-
rung liegt vor, wenn der Gefangene in eine stärker gesicherte 
Abteilung verlegt wird, auf der er immer noch Kontakt zu sei-
nen Mithäftlingen pflegen kann.3 Eine besondere Form der 
Absonderung ist die Unterbringung in einem besonders gesi-
cherten Haftraum ohne gefährdende Gegenstände.4

Das CPT geht davon aus, dass die „Staaten eine maxima-
le Dauer“ für die Einzelhaft festlegen.5 Wird die Einzelhaft 
als Disziplinarstrafe verhängt, spricht sich das CPT für eine 
maximale Dauer von 14 Tagen als zulässige Obergrenze aus.6 
Zusätzlich soll die weitere Notwendigkeit der Unterbringung 
in Einzelhaft mindestens alle drei Monate einer vollständi-
gen Überprüfung unterzogen werden. Eine ähnliche Wer-
tung enthalten die 2020 neu gefassten Europäischen Straf-
vollzugsgrundsätze, die vorsehen, dass die Absonderung so 
kurz wie möglich aufrecht erhalten und ihre Notwendigkeit 
fortwährend überprüft werden soll (Regel 53Ac.). Im Hinblick 
auf Disziplinarmaßnehmen sehen die Nelson Mandela-Rules 
eine Obergrenze des Arrests von 15 Tagen vor7, während die 
EPR 2020 hier keine zeitliche Festlegung vornehmen.

1 Vgl. Debus 2020, S. 92 ff. 
2 AK-Goerdeler 2017, Teil II § 78 Rn. 20.
3 SBJL-Baier/Grote 2020, 11. Kapitel, I., Rn. 29; Arloth/Krä 2017, § 88 StVollzG, 

Rn. 6.; entsprechende Verlegungen in eine stärker gesicherte Anstalt oder 
Abteilung aus Sicherheitsgründen war im StVollzG 1977 in § 85 geregelt. Die 
jetzigen Länderregelungen haben § 85 inhaltlich weitgehend (häufig sogar 
wortgleich) übernommen.

4 AK-Goerdeler 2017, Teil II § 78 Rn. 20.
5 Council of Europe 2011, S. 3.
6 Council of Europe 2011, S. 4.
7 Vgl. Dünkel/Debus 2021, S. 115, 117, Abschnitt „Neu gefasste Regelungen in den 

EPR 2020 – Besondere Sicherheitsmaßnahmen und Einzelhaft (Isolation)“.

Keines der deutschen Bundesländer hat eine maxima-
le Höchstdauer für die sichere Unterbringung in Einzelhaft 
festgelegt.8 Jedoch haben alle Länder Überprüfungs- und 
Zustimmungsvorschriften in ihren Landesstrafvollzugsge-
setzen normiert, die in zeitlicher Hinsicht jedoch erheblich 
voneinander abweichen.9 Die einzigen Mechanismen gegen 
eine zeitlich unbestimmte bzw. unbegrenzte Einzelhaft sind 
in Form von Anzeige- bzw. Berichtspflichten und Genehmi-
gungsvorbehalten (z.B. nach drei Monaten) gegenüber dem 
Justizministerium gesetzlich verankert. Dies verstößt ein-
deutig gegen die internationalen Standards des Europarats 
(CPT) und der UN (Mandela-Rules).10 

Gleiches gilt für den Entzug des Aufenthalts im Freien, 
den Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und NRW als 
Sicherungsmaßnahme entgegen der expliziten Kritik der 
EPR, des CPT und der Mandela-Rules grundsätzlich vorse-
hen,11 während Berlin und Mecklenburg-Vorpommern diese 
Sicherungsmaßnahme entweder zur „extrema ultima ratio“ 
oder nur eine Beschränkung des Aufenthalts im Freien (kei-
nen vollständigen Ausschluss) vorsehen.

Auch die Unterbringung in einem besonders gesicher-
ten Haftraum (sog. Beruhigungszelle) wird in den internati-
onalen Standards sehr kritisch gesehen, die überarbeiteten 
European Prison Rules vom Juli 2020 enthalten Vorgaben, 
die ihren Gebrauch noch weiter einschränken sollen.12  Die 
deutschen Ländergesetze erfüllen die restriktiven Vorga-
ben, was die Dauer und Ausgestaltung der Unterbringung 

8 Der Schwerpunkt des nachfolgenden Überblicks bezieht sich auf die in der 
Untersuchung von Debus (2020) erfassten Bundesländer Bayern, Berlin, Ham-
burg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen. Hessen wurde im Hinblick auf die Gesetzeslage erfasst, allerdings hat 
das Land die Teilnahme an der Befragung zu Konzeptionen des Umgangs mit 
besonders sicherungsbedürftigen Gefangenen verweigert.

9 Bayern schreibt verpflichtend eine Überprüfung und Zustimmung durch die 
Aufsichtsbehörde nach einer Gesamtdauer von drei Monaten Einzelhaft binnen 
eines Jahres vor, Art. 97 II BayStVollzG. Selbiges hat in gleicher Ausgestaltung 
der Hamburgische Gesetzgeber in § 74 III S. 2 HmbStVollzG normiert. Das 
Berliner Strafvollzugsgesetz sieht vor, dass eine Absonderung der Auf-
sichtsbehörde sofort angezeigt werden muss, wenn „sie länger als drei Tage 
aufrechterhalten wird“, § 87 V S. 1 StVollzG Bln. Absonderungen „von mehr als 
30 Tagen Gesamtdauer innerhalb von 12 Monaten“ müssen von der Aufsichts-
behörde genehmigt werden, § 87 VI S. 1 StVollzG Bln. Die gleiche Regelung hat 
Mecklenburg-Vorpommern in seinem Strafvollzugsgesetz verankert. Danach 
ist die Absonderung von mehr als drei Tagen der Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich mitzuteilen, bei einer Gesamtdauer von mehr als „30 Tagen innerhalb von 
zwölf Monaten“ muss die Zustimmung der Aufsichtsbehörde eingeholt wer-
den, § 79 V S. 1, S. 2 StVollzG M-V. Das Hessische Strafvollzugsgesetz schreibt 
ebenfalls eine Überprüfung der Absonderung vor. Die Aufsichtsbehörde muss 
ihre Zustimmung zur weiteren Einzelhaft bei „einer Absonderung von mehr als 
30 Tagen Dauer oder mehr als drei Monaten innerhalb von zwölf Monaten“ er-
teilen, § 50 VIII S. 2 HStVollzG. Auch das Niedersächsische Strafvollzugsgesetz 
schreibt eine Zustimmung des Fachministeriums nach „mehr als drei Monaten 
Gesamtdauer Einzelhaft in einem Jahr“ vor, §§ 82 II S. 1 NJVollzG. Das Strafvoll-
zugsgesetz Nordrhein-Westfalens verlangt die Zustimmung bei Absonderung 
von „mehr als 30 Tagen Gesamtdauer in einem Jahr“, § 70 V S. 3 StVollzG NRW.

10 Debus 2020, S. 122 f.
11 Vgl. Debus 2020, S. 129.
12 Vgl. Dünkel/Debus 2021, FS 2021, S. 115, 117, Abschnitt „Neu gefasste Rege-

lungen in den EPR 2020 – Besondere Sicherheitsmaßnahmen und Einzelhaft 
(Isolation)“.
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anbelangt, nur ansatzweise. Deutschland wurde insoweit 
mehrfach vom CPT gerügt, z.B. auch hinsichtlich der mit 
einer Entkleidung verbundenen Unterbringung.

Die Fesselung ist in allen Ländergesetzen ausnahms-
weise zum Schutz des Gefangenen vor sich selbst, von an-
deren Gefangenen oder im Fall erhöhter Fluchtgefahr mög-
lich. Obwohl das CPT Fixierungen generell nicht zulassen 
will, haben die untersuchten Bundesländer alle entspre-
chende gesetzliche Voraussetzungen geschaffen. Immerhin 
gibt es in allen Ländern Protokollierungspflichten, die es 
den Gefangenen erleichtern, Beschwerde einzulegen, wo-
mit den Vorgaben der EPR 2020 im Grundsatz entsprochen 
wird. Ferner sind Ärzte bei der Anordnung und Überwa-
chung zu beteiligen. Die vom CPT verlangte permanente 
Sitzwache ist in Bayern und Niedersachsen gesetzlich nicht 
vorgesehen. Das Hamburger Gesetz erschwert eine über 30 
Minuten andauernde Fixierung, indem es eine gerichtliche 
Anordnung verlangt. 

Obwohl die Bundesländer besondere Sicherungsmaß-
nahmen relativ restriktiv geregelt haben, verstoßen die er-
fassten Länder z.T. deutlich gegen die internationalen Men-
schenrechtsvorgaben (z.B. hinsichtlich der maximalen Dauer 
von Einzelhaft, der fehlenden maximalen Dauer von Fesse-
lungen bzw. Fixierungen).

Die in der Untersuchung von Debus ermittelte weitge-
hende Fehlanzeige bzgl. statistischer Daten zur Häufigkeit 
der Unterbringung in einem besonders gesicherten Haf-
traum bzw. in Einzelhaft widerspricht der verfassungs-
rechtlich geforderten „evidenzbasierten“ Gestaltung des 
Strafvollzugs13 und offensichtlich auch der Gesetzeslage 
(Stichwort: Berichtspflichten). Immerhin haben Niedersach-
sen und NRW wenigstens einige Daten zur Unterbringung 
in einem besonders gesicherten Haftraum ausgewiesen, MV 
und Niedersachsen gaben 1-2 Meldungen bzgl. Einzelhaft 
und Fixierungen an, womit von einer äußerst restriktiven 
Anwendungspraxis in diesen Ländern auszugehen ist. Das 
bayerische Beispiel zeigt, dass angesichts der inzwischen 
überall auch digital erfassten Vollzugsdaten entsprechende 
Statistiken sehr leicht zu generieren sind.14 Diese weitgehend 
unbefriedigende Situation der statistischen Datenerfassung 
steht im Widerspruch zu den eindeutigen Forderungen der 
EPR 202015 und war auch im Erhebungszeitraum der Studie 
von Debus zu kritisieren. Der „offensichtliche Widerspruch 
zwischen Berichtspflichten einerseits und angeblicher man-
gelnder statistischer Erfassung andererseits“ ist „deprimie-
rend und nur schwer hinnehmbar“.16 

13 Vgl. die Entscheidung des BVerfG zum Jugendstrafvollzug vom 31.5.2006,  
BVerfGE 116, 69 ff., Rn. 64 mit Anm. Dünkel NK 2006, S. 112 ff.; s. auch unten 
Fn. 20.

14 Im Zeitraum nach der vorliegenden empirischen Erhebung wurden ab 2019 
bundeseinheitliche Statistiken zwischen den Bundesländern vereinbart, sodass 
in Zukunft mit einer besseren statistischen Grundlage gearbeitet werden 
kann. Die sog. StV 11 erfasst nunmehr die besonderen Sicherungsmaßnahmen 
insgesamt, die Fesselungen, darunter die Fixierungen und die Unterbringung 
in einem besonders gesicherten Haftraum. Nach Mitteilungen des Justizminis-
teriums Sachsen-Anhalt wurden 2019 bei einer Jahresdurchschnittsbelegung 
von 1.741 Gefangenen insgesamt 9 Fesselungen, darunter 7 mit einer Fixierung, 
registriert, ferner 146 Unterbringungen in einem besonders gesicherten Haft-
raum. Das würde 0,5 Fesselungen pro 100 Gefangenen entsprechen, bei der 
Unterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum beträgt die Rate pro 
100 Gefangene immerhin 8,4, was deutlich über den Werten der empirischen 
Studie von Debus von 1,1 in NRW und 2,5 in Niedersachsen liegt, vgl. Debus 
2020, S. 179 f.

15  Vgl. Dünkel/Debus 2021, FS 2021, S. 115, 119, Abschnitt „Weitere Neuregelun-
gen der EPR 2020“.

16 Debus 2020, S. 180.

Zu den Zustimmungserfordernissen ergaben sich 
im Bundesländervergleich ähnliche unzulängliche Date-
nerfassungen. Bayern, Berlin und Hamburg wollten oder 
konnten keine statistischen Angaben machen, Nieder-
sachsen und NRW meldeten im erfassten Einjahreszeit-
raum 14 bzw. 4 Zustimmungen zur Einzelhaft (ansonsten 
Fehlanzeige), allein Mecklenburg-Vorpommern konnte zu 
Unterbringungen im besonders gesicherten Haftraum (n = 
1), zur Einzelhaft (n = 1) und zu Sicherheitsverlegungen (n 
= 3)17 Angaben machen. Bayern gab zwar an, dass es keine 
statistische Erfassung der Unterbringungen in einem be-
sonders gesicherten Haftraum gäbe, aus einer Kleinen An-
frage im Landtag ergab sich aber, dass sehr wohl entspre-
chende Erfassungen vorhanden sind und, dass es in Bayern 
in den Jahren 2013-2015 323, 343 bzw. 292 Unterbringun-
gen gab,18 was bei einer Belegung von 10.888 (31.3.2015) 
einer Rate pro 100 Gefangene von 2,7 entspräche. Damit 
deutet sich an, dass derartige Maßnahmen in den meisten 
Bundesländern insgesamt relativ selten vorkommen, auch 
wenn diese Aussage unter dem Vorbehalt einer teilweise 
unzulänglichen Datenlage bzw. statistischen Erfassung 
steht.

Vereinbarkeit der Landesstrafvollzugsgesetze mit 
den weiteren Neuregelungen der EPR 202019

Im Folgenden soll aus Raumgründen nur kurz auf die 
Neuregelungen der EPR 2020 mit Blick auf die deutschen 
Strafvollzugsgesetze eingegangen werden.

Die detaillierte Aktenführung und -verwaltung wie 
sie in den Rules 14-16A vorgesehen wird, ist in Deutsch-
land mit der digitalisierten Aktenführung (Basis-Web 
und ähnliche internetbasierte Plattformen) weitgehend 
umgesetzt. Gleichwohl bleibt die statistische Erfassung 
von Strukturdaten noch verbesserungswürdig. So sind 
trotz erkennbarer Anstrengungen keine bundeseinheit-
lich gleichförmig geführten Statistiken zu bestimmten 
Vollzugsmaßnahmen wie Lockerungen (Ausgang, Lang-
zeitausgang, Freigang), Disziplinar- und Sicherheitsmaß-
nahmen verfügbar.20 Immerhin ist eine Sensibilisierung 
dafür erfolgt und es bleibt neben den international men-
schenrechtlichen Normierungen der Auftrag des BVerfG, 
dass der Vollzug die Grundlage für eine evidenzbasierte 
Weiterentwicklung auf der Basis vergleichbarer Daten 
und Statistiken ermöglichen muss.21

17 Vgl. Debus 2020, S. 181.
18 Vgl. Bayerischer Landtag, Drucks. 17/9600, S. 4.
19  Vgl. Dünkel/Debus 2021, FS 2021, S. 115, 119, Abschnitt „Weitere Neuregelun-

gen der EPR 2020“.
20  Zu den Problemen bei Vollzugslockerungen vgl. Dünkel u. a. 2018, S. 24 ff., 36 ff.
21  Vgl. BVerfGE 116, S. 69 ff. (zum Jugendstrafvollzug); unter Rn. 62 heißt es 

dazu: „Die gesetzlichen Vorgaben für die Ausgestaltung des Vollzuges müssen 
zudem auf sorgfältig ermittelten Annahmen und Prognosen über die Wirk-
samkeit unterschiedlicher Vollzugsgestaltungen und Behandlungsmaßnah-
men beruhen (vgl. BVerfGE 106, 62 [152]). Der Gesetzgeber muss vorhandene 
Erkenntnisquellen, zu denen auch das in der Vollzugspraxis verfügbare Erfah-
rungswissen gehört, ausschöpfen (vgl. BVerfGE 50, 290 [334]) und sich am 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse orientieren (vgl. BVerfGE 98, 169 
[201]).“ In Rn. 63 wird die Bedeutung und Quasi-Verbindlichkeit internationaler 
Menschenrechtsstandards hervorgehoben, vgl. dazu Dünkel/Debus 2021,  
S. 115; weiter unter Rn. 64 heißt es dann: „In diesem Zusammenhang liegt 
vor allem die Erhebung aussagefähiger, auf Vergleichbarkeit angelegter Daten 
nahe, die bis hinunter auf die Ebene der einzelnen Anstalten eine Feststellung 
und Bewertung der Erfolge und Misserfolge des Vollzuges – insbesondere der 
Rückfallhäufigkeiten – sowie die gezielte Erforschung der hierfür verantwort-
lichen Faktoren ermöglichen. Solche Daten dienen wissenschaftlicher und 
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Die Neuregelungen zum Frauenvollzug sind weniger un-
mittelbar für die Gesetzgebung relevant als vielmehr für eine 
stärker gender-akzentuierte Vollzugspraxis, die eine Berück-
sichtigung frauenspezifischer Bedürfnisse und Problemlagen 

durch programmatische Hand-
lungsstrategien und nicht nur 
die Vermeidung von negativer 
Diskriminierung erfordert.
Gleiches wird man hinsichtlich 
des Vollzugs bei ausländischen 
Gefangenen sagen können. 
Wünschenswert wären aller-
dings Vollzugsnormen, die die 
gelegentlich in Verwaltungs-
vorschriften versteckten Be-
nachteiligungen ausländischer 
Gefangener, z.B. bei der Entlas-
sungsvorbereitung, Vollzugslo-
ckerungen und damit in der Fol-
ge der bedingten Entlassungen, 
stärker thematisieren. Auch in-
soweit hat die Rspr. des BVerfG 
und einiger Obergerichte zu ei-
ner Sensibilisierung beigetragen 
(s.o.).

Hinsichtlich der Arten 
und Zulässigkeit von Zwangs-
maßnahmen („instruments of 
restraint“, EPR, Rule 68) sind 
die deutschen Ländergesetze 
weitgehend menschenrechts-
konform, da sie das ultima ra-
tio-Prinzip und den Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz durchweg 
anerkennen und im Allgemei-
nen von derartigen Maßnah-
men zurückhaltend Gebrauch 
gemacht wird. Allerdings geben 
die Daten zu Fesselungen und 

Fixierungen – soweit sie zugänglich gemacht werden – doch 
Anlass zur Sorge, dass die Praxis uneinheitlich und im Einzel-
fall auch unverhältnismäßig sein könnte.

Erfreulich ist der in den EPR nunmehr sehr viel weiter-
gehend rechtsstaatlich geregelte Bereich von Beschwerden 
und Rechtsmitteln (EPR, Rule 70), dem das deutsche Rechts-
schutzsystem der §§ 109 ff. StVollzG, 92 JGG weitgehend ent-
spricht. Defizite könnte man bei der Zurverfügungstellung 
eines (kostenlosen) Rechtsbeistands in § 120 Abs. 2 StVollzG 
sehen (insofern günstiger § 92 Abs. 1 und 5 JGG) sowie bei 
der Kostenregelung des § 121 StVollzG, da das Kostenrisiko 
gelegentlich zum Hindernis für eine Rechtsmitteleinlegung 
werden kann.

Da die Vorschriften zur Personalausstattung von Ge-
fängnissen in den deutschen Strafvollzugsländergesetzen 
ausgesprochen rudimentär und kaum über die plakative 
Feststellung hinausgehen, dass der Vollzug „angemessen“ 
ausgestattet sein soll, wobei einige Länder darauf verzichten, 
die einzelnen Berufsgruppen detailliert aufzuführen, sollten 
die Neuregelungen der EPR als Anlass genommen werden, 
Qualitätsstandards auch in den Landesgesetzen besser zu 

politischer Erkenntnisgewinnung sowie einer öffentlichen Diskussion, die die 
Suche nach besten Lösungen anspornt und demokratische Verantwortung 
geltend zu machen erlaubt.“

verankern. Die Vorgabe, dass auch unter Krisenbedingun-
gen ausreichend Personal vorgehalten werden muss, gehört 
sicherlich dazu. Auch hinsichtlich der Personalausstattung 
gilt, dass vergleichbare Daten zur Personalausstattung in den 
Ländern nicht vorhanden oder zumindest nicht allgemein zu-
gänglich sind, wodurch eine evidenzbasierte Personalausstat-
tungspolitik nicht möglich ist. Das Thema ist natürlich ambi-
valent zu sehen, denn gerade hier droht ein „Wettbewerb der 
Schäbigkeit“, der bislang (vor allem im Jugendstrafvollzug) 
bekanntlich ausgeblieben ist.22 Aussagekräftige Vergleichsda-
ten könnten Bemühungen, durch eine besonders gute Perso-
nalausstattung einen qualitativ hochwertigen Vollzug zu ge-
währleisten, allerdings mit dem Bestreben Kosten zu sparen 
konterkarieren.

Auch hinsichtlich der Kontrollmechanismen, die die EPR 
unter den Stichworten „inspections and monitoring“ ausbauen 
wollen, insbesondere was die externen Kontrollen durch un-
abhängige Gremien anbelangt, ist in Deutschland weniger 
gesetzlicher als praktischer Handlungsbedarf gegeben. Die 
Nationale Stelle zur Verhütung von Folter ist chronisch un-
terfinanziert, so jedenfalls der letzte Jahresbericht von 2019.23 
Das System von Ombudsleuten ist in Deutschland vergleichs-
weise unterentwickelt, wenn man einmal von der gut funkti-
onierenden Stelle des Justizvollzugsbeauftragten des Landes 
Nordrhein-Westfalen absieht.24 Auch insoweit gäbe es also An-
lass, die Neuregelungen der EPR sorgfältig auszuwerten und 
die deutsche Praxis dementsprechend weiterzuentwickeln. 
Bemerkenswert an den Neuerungen der EPR insoweit ist, 
dass externe Kontrollorgane nicht nur Kritik und Anregungen 
geben sollen, sondern auch eigene Machtbefugnisse haben 
sollen, Missstände abzuschaffen bzw. menschenrechtsverlet-
zende Entscheidungen aufzuheben oder Entschädigungen für 
die Betroffenen anzuordnen. Damit werden diese Organe dem 
EGMR oder anderen Gerichtsorganen gleichgestellt. 

Ausblick

Die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze entwickeln sich 
mit der Neufassung von 2020 immer mehr zu einer Super-
kontrollinstanz in Menschenrechtsfragen in Europa. Dies 
umso mehr als sie im Kontext mit den Standards des Eu-
ropäischen Komitees zur Verhinderung von Folter, ernied-
rigender oder inhumaner Behandlung (CPT), der Rspr. des 
EGMR und von anderen Menschenrechtsinstrumenten, wie 
den sog. Nelson-Mandela-Rules der Vereinten Nationen, zu 
lesen sind, auf die die EPR in vielfältiger Weise Bezug neh-
men.

Aus der Sicht der deutschen Strafvollzugsgesetzgeber 
gibt es Handlungsbedarf, da ein Unterschreiten der Vor-
gaben des Europarats und anderer Menschenrechtsinstru-
mente ein „Indiz“ der Verfassungswidrigkeit beinhaltet.25

Der unmittelbare Handlungsbedarf ergibt sich insbe-
sondere im Hinblick auf folgende Aspekte:
„Eine gesetzliche Normierung der maximal anzuwenden 
Höchstdauer bei Unterbringung in Einzelhaft, die den eu-
ropäischen Standards und Vorgaben gerecht wird und die 

22  Vgl. Dünkel/Geng 2011. 
23  Vgl. Nationale Stelle zur Verhütung von Folter 2020, S. 16.
24  Vgl. zum letzten Bericht des Justizvollzugsbeauftragten bezogen auf das Jahr 

2016 Kubink 2017.
25  Vgl. Dünkel/Debus 2021, FS 2021, S. 115, Abschnitt „Zur Geschichte und dem 

internationalen Menschenrechtskontext der Europäischen Strafvollzugsgrund-
sätze (European Prison Rules, EPR)“.
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besondere Belastung der Einzelhaft berücksichtigt, d.h. die 
Anwendung von Einzelhaft für maximal 14 bzw. 15 aufein-
ander folgende Tage. 

 ¡ Eine intensivere medizinische und personelle Betreu-
ung während der besonders belastenden Unterbrin-
gung in Einzelhaft, um die negativen Folgen und As-
pekte reduzieren zu können.

 ¡ Ein gesetzlich normiertes Verbot der Fixierung (auch an 
Gegenständen, z.B. Metallringen), da bereits die Fesse-
lung den Gefangenen in eine totale Hilflosigkeits- und 
Ohnmachtssituation zwingt und die ggf. gemeinschaft-
liche Anwendung der übrigen Sicherheitsmaßnahmen 
in Krisensituationen bereits abseits der Fixierung ziel-
führend sein dürften.

 ¡ Die gesetzliche Normierung einer maximal anzuwen-
denden Höchstdauer im Hinblick auf Fesselungen; und 

 ¡ eine effektive Kontrolle der Einhaltung dieser Nor-
men.“26

Ergänzend wird man das Gebot einer maximalen Obergren-
ze von 14 oder 15 Tagen auch auf disziplinarische Isolierun-
gen ausweiten müssen, da sie in den EPR weitgehend mit 
der sicherungsbezogenen Isolierung gleichgestellt werden. 
Für den Jugendstrafvollzug – so das CPT – müssen kürzere 
Obergrenzen gelten. Das hat zur Folge, dass alle Bundeslän-
der (außer Brandenburg, das die disziplinarische Isolierung 
in Form des Arrests abgeschafft hat) ihre Gesetze anpassen 
und die Höchstdauer des Arrests von bisher vier auf zwei 
Wochen und im Jugendstrafvollzug von zwei Wochen auf 
eine Woche reduzieren müssen.

Darüber hinaus ist die Praxis gefragt, die Vollzugswirk-
lichkeit mittels valider deskriptiv-statistischer Instrumente 
zu dokumentieren und eine umfassende vergleichbare Da-
tengrundlage zu schaffen, die nicht nur der Wahrnehmung 
von Rechten der betroffenen Gefangenen, sondern darüber 
hinaus einer evidenzbasierten, durch Forschung zugängli-
chen und begleiteten Vollzugsgestaltung dient.
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